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A. Einführung

I. Einleitung

Consilia waren seit der Zeit der Glossatoren nicht mehr aus dem 
Rechtsalltag in Europa wegzudenken. Sie boten nicht nur den zu dieser Zeit 
noch vielfach tätigen Laienrichtern eine Richtschnur für ihre Entscheidun-
gen, sie waren auch in der Lehre an den Universitäten unverzichtbares 
Hilfsmittel, um die Studenten an die praktischen Auslegungsfragen des Ius 
Commune heranzuführen. Consilia waren damit eines der wichtigsten Mit-
tel, um das Ius Commune, das ja zu großem Teil in über tausend Jahre alten 
Traditionen wurzelte, an die aktuellen Bedürfnisse der Menschen seit dem 
12. Jahrhundert anzupassen.1

Ein solches Consilium soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Es 
handelt sich dabei um ein Gutachten in einem Erbrechtsstreit um die Wirk-
samkeit von Fideikommissvermächtnissen, die der hochberühmte Bologne-
ser Jurist Johannes de Lignano (ca. 1320–1383) in seinem Testament vom 
27.03.1376 errichtet hatte. Dieser Rechtsstreit wird in der Sekundärliteratur 
seit dem 16. Jahrhundert2 als bemerkenswert erwähnt  – schließlich hatten 
die berühmtesten Rechtsgutachter ihrer Zeit zu diesem Fall Gutachten er-
teilt.3 Und tatsächlich sind gedruckte Gutachten einiger der berühmtesten 
Juristen ihrer Zeit zu diesem Fall vorhanden.4 Daneben hat mein verehrter 
Lehrer Gero Dolezalek aber noch eine Reihe weiterer Gutachten gefunden, 

1  Zur Konsilienliteratur allgemein siehe Kisch, S. 11–36 (mit einer umfangrei-
chen, wenngleich veralteten Literaturübersicht zu diesem Thema);

�Zu gedruckten Konsiliensammlungen allgemein siehe insbesondere Colli, Consilia 
und Colli, Libri consiliorum. Eine sehr umfangreiche Auflistung solcher Sammlun-
gen findet man bei Stölzel, Bd. 2, S. 61–66 und bei Kisch, S. 38–86.

2  Nämlich bei Pancirolus (1637), lib. 3, S. 439 – zwar wurde die erste Druckaus-
gabe in Venedig im Jahr 1637 erstellt, jedoch verstarb der Autor ausweislich der im 
Werk enthaltenen vita auctoris bereits 1599. Spätestens seit 1599 wird der Rechts-
streit um das Testament des Johannes de Lignano also in der Sekundärliteratur er-
wähnt. Und erneut bei Pancirolus (1721), lib.  3, S. 345.

3  So jedenfalls Fantuzzi, Bd. 5, S. 37, Fn. 21.
4  Nämlich, soweit ersichtlich, von Bartholomaeus Socinus, Carolus Ruinus, Jo-

hannes Crottus und von Petrus Philippus Corneus.
�Siehe dazu unten, A. III. 3. a).
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die ungedruckt in einer Sammelhandschrift in der Vatikanbibliothek5 vor-
liegen.6 Unter den Autoren dieser weiteren vierzehn Gutachten ist wohl 
Felinus Sandeus (1444–1503) der berühmteste.

Das handschriftlich überlieferte Gutachten7 von Felinus Sandeus ist Aus-
gangspunkt dieser Arbeit. Das Gutachten ist besonders bemerkenswert, 
weil es wegen seines Autors und Schreibers8 Felinus Sandeus als geradezu 
idealtypisch für Consilia dieser Zeit angesehen werden darf  – war doch 
Felinus Sandeus neben seiner damaligen Stellung als Professor des kano-
nischen Rechts in Pisa (ab 14749) und neben seiner späteren Stellung als 

5  Nämlich Vat. lat. 14094. Eine Übersicht zu den in dieser Handschrift enthal-
tenen Stücken wurde von Gero Dolezalek im Rahmen der Forschungsarbeiten zum 
„Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library“ erarbei-
tet. Dieser Katalog wurde von einer Forschergruppe um Stephan Kuttner erstellt. 
Die ersten beiden Bände wurden bereits in den Jahren 1986 und 1987 von Stephan 
Kuttner und Reinhard Elze veröffentlicht. Teile des noch unfertigen Bandes sind 
online unter http://www.uni-leipzig.de/~jurarom (27.06.2012) einsehbar.

6  Eine Inhaltsangabe für die gesamte Handschrift BAV, Vat. Lat. 14094 ist zudem 
vorgesehen für die Handschriftendatenbank des Max-Planck-Instituts für europäische 
Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main.

7  Es finden sich in den vorhandenen Druckausgaben der Consilia von Felinus 
Sandeus keine Gutachten mit Bezug zu diesem Fall. Es darf daher angenommen 
werden, dass das vorliegend untersuchte Consilium das einzige von Felinus Sandeus 
überlieferte zu diesem Rechtsstreit ist. Durchgesehen wurden dafür die folgenden 
Druckausgaben:

�Consilia seu Responsa D. Felini Sandaei (Lyon, 1552)
�Consilia seu Responsa (Lyon, 1553)
�Consilia seu Responsa Domini Felini Sandei (Venedig, 1574)
�Index in Felini Sandaei Commentarios ad quinque Libros Decretalium, et Consi-

lia (Lyon, 1574)
�Consilia et Iuridica Responsa Domini Felini Sandaei (Venedig, 1582)
�Consilia seu Responsa (Venedig, 1582)
�Consilia Felini Sandaei (Lyon, 1587)
�Consilia Felini Sandaei (Venedig, 1601).
8  Ausweislich der subscriptio unter dem Gutachten hat Felinus Sandeus dieses 

Gutachten selbst geschrieben (und nicht nur verfasst und abschreiben lassen) und 
gesiegelt. Das Originalsiegel von Felinus Sandeus findet sich auf fol. 95v der Hand-
schrift.

�Sandeus, Consilium in der Handschrift Vat. lat. 14094, fol. 95v: […] Zur Beglau-
bigung dieser Sache habe ich diese mit eigener Hand geschriebenen [Ausführungen] 
auch unterschrieben und mein Siegel daran angebracht. Eine richtigere Begutachtung 
[durch einen anderen, klügeren, höher gelehrten Gutachter] bleibt immer vorbehal-
ten. […]

�[…] In cuius rei fide istis manu propria scriptis me etiam subscripsi et sigillum 
meum apposui  – salvo semper consilio saniori. […]

9  Montorzi, S. 30.
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Auditor der Sacra Rota Romana (1484 / 8710–150211) auch ein gefragter 
Rechtsgutachter.

Als Grundlage für die weitere Bearbeitung dieses Stoffes war zuerst eine 
Edition des vorliegenden handschriftlichen Consiliums zu erstellen. Dieser 
Edition wurde eine Paraphrase des Textes zur Seite gestellt, die zugleich als 
Interpretation des Textes dient. Dabei wurden auch die zitierten Quellen des 
Ius Commune paraphrasiert. Um den Rechtsfall einordnen zu können, wur-
de der Arbeit zudem auch der Wortlaut des Testamentes von Johannes de 
Lignano einschließlich einer Paraphrase beigefügt.

In der hier folgenden Arbeit soll anhand des Textes der typische Aufbau 
eines Rechtsgutachtens aus Italien im 15. Jahrhundert erläutert werden. Im 
Anschluss daran wird gezeigt, wie die Edition eines solchen Gutachtens 
zweckmäßig gestaltet werden kann, welche Schwierigkeiten es dabei zu 
bewältigen gilt und welche weitere Auswertungsarbeit sinnvoll angeschlos-
sen werden kann.

Ausgehend von einer Beschreibung des Falles, soweit sie möglich ist, 
wird daher das vorliegende Rechtsgutachten vor dem Hintergrund der un-
zähligen überlieferten Consilia eingeordnet und ausgewertet.

II. Der vorliegende Fall

Im bearbeiteten Rechtsgutachten werden juristische Einzelfragen zu ei-
nem Rechtsstreit um die Auslegung des Testaments von Johannes de Lig
nano erörtert.

Dabei stritten Nachkommen der Söhne des einzigen legitimen Sohnes von 
Johannes de Lignano darum, ob der Erblasser weibliche Nachkommen aus-
drücklich von der Erbfolge in die hinterlassenen Vermögensgegenstände 
ausgeschlossen habe oder nicht.

10  Zur Bestellung von Felinus Sandeus als Auditor findet sich ein Motuproprium 
bei Cerchiari, Bd. 3, S. 211; siehe auch Montorzi, S. 42.

�Hilling, N., AfkKR, 84 (1904), S. 96 und Hoberg, ZRG Kan, 29 (1953), S. 212 
gehen jedoch davon aus, dass es sich bei diesem Dokument nicht um das Motupro-
prium handelt, mit dem Felinus zum Auditor bestellt wurde. Vielmehr solle die 
Anstellung schon etwas früher erfolgt sein und das vorliegende Dokument nur die 
durch die Bestellung von Felinus begründete Überschreitung der festgesetzten An-
zahl von Auditoren begründen (siehe dazu auch unten Fn. 230).

�Felinus Sandeus trat diese Stellung aber erst unter Papst Innocentius VIII. (1432–
1492) im Jahr 1487 an; siehe Cerchiari, Bd. 2, S. 71 und Arrighi, S. 24. 

11  Hoberg, RQ, 48 (1953), S. 68.


